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I. Zum Unive r s it ät s o rg anisat io ns g e s et z: 

Vorbemerkung: 

Grundsätzlich begrüßt der Assistentenverband j ede I nit iat ive 
zur organisatorischen Verbesserung der österreichischen Uni 

versitäten und Hochschulen. Im besonderen F all der U O G-Novelle 
müssen aber Bedenken dagegen erhoben werden, daß I nhalte die

ser Novelle an die Öffentlichkei t  gelangt sind , noch ehe die 

I nst i tut ionen und I nteressenverbände davon Kenntnis erhalten 

haben. 

Es wäre begrüßenswert und nur billig gewesen, in dlesem F all 

die vielleicht unbeabsicht i gte, j edenfalls aber unglückliche 

voreilige I nformat ion durch unverzügliche Mi�teilung der Ab

sichten an die Betroffenen auszugleichen. 

Was den I nhalt des E ntwurfs anlangt, so muß daran grundsätzl ich 

bemängelt werden� daß er wei tgehend ausverhandelte Komprom�sse 

in Detailfragen überhaupt nicht berücksicht igt ; es sei nur an 

den Zusammenhang zwischen Bundesprofessorenkonferenz und Ausge

staltung der Rektorenkonferenz erinnert . 
Ins�esamt handelt es sich be i  diesem Entwurf im  Übrigen um 

e inen Schritt, der über e i ne "kleine R eform" des U O G  weit  

hinausreicht. Er  umfaßt organisa�orische und standespolit ische 

Fragen �on beträchtlichem Gewicht . Demgemäß war auc� die F rist 

für die Stellungnahme äußerst knapp bemessen, _ den n  die vor

rangige Tätigkeit universitärer Funkt ionäre besteht nach wie 

vor in '  :Forschun g  und L ehre. Was n amentlich die organisato

rischen Veränderungen betrifft, so wirq der Wunsch des Bundes

ministers nach Stärkun g  der Autonomie darin weniger erkennbar 

als jener nach Stärkung der Managementqualität der universi

tären Selbstverwaltung. Diesbezüglich muß aber zu bedenken 

gegeben werden, daß verstärktes Management auch die Einbindung 

von U niversitätsdi rektionen und -bibliotheken erforderlich 

gemacht hätte und daß ferner Management und Führungsaufgaben 

durch Kollegialorgane n ach organisationstheoretischen Gesichts

punkten n icht in  Einklang stehen. Die Tendenz ist daher als 

solche vi�l leicht zeitgemäß , aber a ngesichts der b isherigen 

organisatorischen Zielsetzungen keinesfalls durchgehend adäquat. 
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Nichtsdestoweniger werden verschiedene neue oder verbesserte 

Gestaltungselemente des Entwurfs durchaus begrüßt. 

1. § 2 Abs. 2 erster Satz läßt nicht klar erkennen ob unter 

besonderen U niversitätseinrichtungen auch gemelnsame Einrich

tungen gemäß § 56 U O G  berücksichtigt sind . 

2. § 4 Abs. 5 zweiter Satz: Es ist zu prüfen , ob der Begriff 
Gebarungsvorschlag nicht durch den budget technischen Begriff 

Gebarungsvoranschlag zu ersetzen ist . Es ist ferner zu beden

ken, daß die Vorlage eines solchen in F olge der U ngewißhelt 

über die während des F iskalj ahres zufließenden F orschungsmittel 

nicht aussagekräftig seln muß . Änderung des Textes: vor dem 

Wort j ederzeit ist diesem einzufügen . Es folgt ein weiterer 

Satz, nämlich: "die Einsichtnahme in die Gebarung durch die Mit

glieder der Institutskonferenz bleibt unberührt . "  

3. zu § 4 Abs. 7 k�in Einwand . 

4. zu § 6 kein Einwand . 

5. § 15 Abs. 9 erster Satz nach dem Wor� "Kollegialorga� ist 

ein z u füg e n "j e do c h mit mi n des te n s ei n e r Per so n . " 

6. In § 15 Abs. 13 lit. e und f: kein Einwand . 

7. §15 Abs. 14: Der Absatz 14 soll lauten : "Das F akult�tskolle

glum (Universitäts kollegium ) kann mit Zweidrittelmehrheit eine 

Generalkommission zur Bearbeitung aller dem F akultätskollegium 
zustehenden Angelegenheiten , mit Ausnahme der W ahl des. Dekans 

und seiner Vertreter , für die Dauer von höchstens zwei Studien

jahren einsetzen. Auf Antrag gemäß § 15 Abs. 1 kann die General

kommission durch eine außerordentliche Fakultätssitzung mit 

Zweidrittelmehrheit vor F ristablauf außer Kraft gesetzt werden. 

Nach Ablauf der Frist ist jeweils eine neue Beschlußfassung 

über die Einsetzung einer Generalkommission zulässig. Die Gene

ralkommission kann mit einfacher Mehrheit einzelne Tagesord

nungspunkte zur Behandlung an das Gesamtkollegium übertragen. 

I 
1 
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Über die Tät igkeit der Generalkommission ist e i nmal im  S tudien

j ahr im Gesamtkollegium zu berichten. Die Tagesordnung der 

Generalkommission geht allen Fakultätsmitgliedern zu. Die Be

schickung der Generalkommission durch die Kur ien erfolgt nach 

dem Verhältniswahlrecht. Ersatzleute sind namhaft zu machen . " 
Kommentar : Durch den Textvorschlag werden die demokratische 

F ormierung und Kontrolle sowie der Informationsfluß besser 

gewährleistet als im ursprüngl ichen Entwurf. 

Es erscheint n.b. sinnvoll für die Größe der Generalkommission 

eine Unter- und Obergrenze festzulegen ! 

8. 1m Z usammenhang m it § 16 Abs. 1 und Abs. 5 wird in  Überein

stimmung mit dem Grundsatzprogramm des AV das passive Wahl

recht für alle definitivgestellten Hochschullehrer urgiert ! 

9. § 16 Abs. 13: "D ie Universitätswahlversammlung ( das F akul 

tätskollegium ) kann . . .  " weiterer Text wie bisher. 

Kommentar: Es müssen die Paritäten zwischen den Kurien 1m Wahl

körper gewahr"t "-.sein ! 

10. § 23 Abs. 1 lit. b 71 lautet: "1. Universitätsass istenten 
(§ 4 0 ): S ie stehen in einem der Universität zugeordneten D ienst

verhältnis zum Bund, was sie zur Benützung der personellen 

und sachlichen Ausstattung der Universität für die F orschungs

und L ehrtätigkeit im Rahmen ihrer Dienstpflichten berechtigt� 

Kommentar : Der Ass istentenverband bekennt sich zur Ü bernahme 

von selbständiger Lehrtätigkeit durch alle H ochschullehrer. 

Der vorliegende Textentwurf in § 23 Abs. 1, lit. b Z l  ist 

aber deshalb nicht akzeptabel , weil die Einbindung der Uni 

versitätsassistenten in  den Lehrbetrieb der vorausgehenden 

Klärung d ienst- und besoldungsrechtlicher F ragen bedarf. Der 

erste Satz der Gesetzesstelle ist übrigens dahingehend um

formuli ert worden, daß dem Assistenten auch die Inanspruch

nahme personeller S ekretariatsdienste möglich w i rd . 

11. Zu § 23 Abs. 1 lit. b Z 3, aa kein Einwand. 
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12. In § 23 Abs. 3 Z 3 lit. a hat zu lauten: " Personen, die 

in e inem D ienstverhältnis zum Bund stehen und i n  wissenschaft

licher Täti gkeit V erwendung finden bzw. Funkt ionen im L ehrbe

trieb ausüben . " 

K ommentar : F ür w issenschaftl iche Beamte mit A - Qualifikation 

ist dle ursprüngliche F ormul ierung nicht sachgerecht und dis

krlminierend . 

13. § 23 Abs. 5 letzter Satz muß lauten : "Der U niversitätsein

richtung, der die Planstelle zugewiesen ist , sowie i hrem L eiter 

sind vor der Ausschreibung Gelegenheit zur Stellungnahme z um 

beabsichti gten Ausschreibungstext zu geben . " 

K ommentar: D ie internationale Ausschreibung von Planstellen 

sollte nicht (allein) nach Maß gabe der F inanz ierbarkeit , son

dern immer auch aus sachlichen Erwägungen (Rekrutierung quali 

f i zierter Bewerber) erfolgen . 

Zudem sollten die Rechte der Institutskonferenz gewahrt bleiben . 

14. Zu § 25 Abs_ 5 kein E inwand . 

15. § 26 Abs. 2 letzter Satz �uß lauten : "Wer die Wahl z um Mit
glied einer Berufungskommission angenommen hat, darf sich um 

die gegenständliche Planstelle nicht bewerben ."  

Kommentar: Dadurch wird den Intentionen des Geset z gebers besser 

Rechnung getragen . 

16. § 26 Abs. 3 lautet: "ln die Berufungskommission sind zu 

entsenden: 

a) Vertreter der Universitätsprofessoren des betreffenden 
F aches, nahe verwandter oder wenigstens dem F ach nahestehender 

F ächer . 

b) Vertreter der in § 63 Abs . 1 unter lit. b z usammengefaßten 

P er�onengruppe des betreffenden Faches , nahe verwandter ode r 

wenigstens dem F ach nahestehender F ächer . U nter diesen Ver -

tretern muß sich wenigstens eine Person mit 

(venia docendi) befinden . " 

L ehrbefug nis 

c) w ie bisher . 

- -
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"(4) ( Verfassungsbestimmung ) Wenn an der Universität entsprechend 

qualifizierte Personen gemäß lit . a und lit . b n i cht oder nicht 

in genügender Anzahl zur Verfügung stehen , so s i nd Angehöri ge 

e�ner anderen i n - oder ausländischen Universi tät bei zuziehen . 

Jeder Angehörige einer inländischen Universi tät ist verpflichtet, 

e�ner Entsendung in eine Berufungskommission F olge zu lei sten , 

es sei denn, es liegen triftige Gründe vor , d i e  es dem Betreffen

den unmöglich machen oder unzumutbar erschei nen lassen , in 
die Berufungs kommission einzutreten . Unter Vertretern eines 

Faches sind Universitätsprofessoren , Universitätsdozenten , 

Universitätsassistenten , w issenschaftliche Beamte und Univers i 

tätslektoren zu verstehen." 

Kommentar: Ziel der Neuregelung sei - so d i e  Erläuterungen -

eine Steigerung der " Obj ektivität und Qualität der E ntschei 
dung " .  Abgesehen davon, daß der damit verbunderie Vorwurf man

gelnder Sachlichkeit in  der überwiegenden Zahl der b i sherigen 

Verfahren unzutreffend ist, wird durch die Bestellung auswär

tiger Kommissionsmitglieder der Entscheidungsvorgang i n  kei ner 

Weise " obj ektiver" .  W ie die bisherigen Erfahrungen mit aus-
.' . 

wärti gen Kommissionsmitgliedern zeigen, nehmen d i ese in den 

meisten F ällen nur an wenigen S itzungen eines V erfahrens teil 

und begnügen sich meist mit der Teilnahme an der " Schlussitzung " .  

E inzi ger " Gewinn "  einer E ntsendung auswärtiger Kommissionsmit

glieder sind letztlich eine Verfahrensverzögerung sowi e  zusätz

liche Kosten. O ie Vorstellung, durch Bestellung auswärtiger 

Kommissionsmitglieder würden die Schlagworte " Obj ekti vität" , 

" Internationalität" in d ie P raxis umgesetzt , ist auf dem H inter

grund der bisherigen E rfahrungen unrealist�sch. Gegen e ine 

verpflichtende E ntsendung spricht - abgesehen von den bisherigen 

E rfahrungen - auch folgende Überlegung: Die Berufungskommission 

hat keineswegs nur die w issenschaftliche Qualifikation des Be

werbers zu prüfen, vielmehr ist e in wesentlicher Tei l  ihrer 

E ntscheidungsfindung die Prüfung der Bewerber im Hinblick auf 

das j eweilige konkrete Anforderungsprofil der Universitätsein

richtung - ein Aspekt , zu dem ein auswärtiges M itglied natur
gemäß wenig beitragen kann. 

Überdies ist die Definition dessen , was unter Vertretern eines 

F aches zu verstehen ist , nicht erst beim Habilitationsverfahren , 
sondern schon beim Berufungsverfahren aufzunehmen. 
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1 7. In § 27 Abs. 1 ist als let z ter Sat z anzufügen: "Der Aus 
schreibungstext ist dem zuständigen Kolleg ialorgan zur Kenntnis 

zu  bringen . "  

1 8. Kommentar zu  § 28 Abs. 1 bis 3: Den Hochschullehrern ist 

namentlich in Anbetracht von Abs . 1 Gelegenhei t  zu geben s ich 

Managementfähig keiten anzuei gnen . Dies kann beisp ielsweise 

durch Kurse an der Verwaltungsakademie erfolgen . 

1 9. In § 28 Abs. 5 erste Zeile ist das Wort �pätesten� zu  strei

chen. Dem Paragraphen sind folgende drei S ät ze anzufngen: "Der 

8 undesminister für W issenschaft und Forschung hat unverzüglich 

in Berufungsverhandlungen einzutreten. Erfolgt nach einem Jahr 

keine Berufung , so ist pies dem zuständi gen Kollegialorgan 

gegenüber zu begründen. Nach erfolgter Berufung ist der Terna

vorschlag bekannt zumachen . "  

Kommentar: Verzögerungen liegen nicht immer allein im universi

tären Bereich , was eine gewisse Selbstbindung des Bundesmini 

sters z weckmäß � g erscheinen läß t . Die Veröffentlichung des 

jeweili gen Ternavorschlags erscheint - ungeachtet gewisser 

N achteile - deshalb z weckmäß i g , weil Nominierungen auf eine 

Berufungsliste für die Hochschullehrer sei t  jeher ein beson

derer Nachweis ihrer Qualifi kation sind , dei mangels Dokumen

tation aber bisher nicht geltend gemacht werden kann. 

20. In § 30 Abs. 1 ist der S trichpunk t  in der M i t te der 11. Zeile 

zu  streichen und fort zuset zen "insbesondere durch Abhaltung 

von Pflichtlehrveranstaltungen: Wei terer Text wie bisher . 

Kommentar : D ie F ormulierung des Absat zes bisher ist viel zu  

kompliz iert . 

21. § 30 Abs. 3 erster Satz beginnt wie folgt : "Kommt der O rdent 

liche Universitätsprofessor seiner lehrverpflichtung fallweise 

oder durch einen längeren Zei traum nicht nach , so hat der be

treffende Inst itutsvorstand (dessen Vertreter) und in weiterer 

F olge der Dek an (der Rektor) das Erforderliche für die Durch

führung der betreffenden lehrveranstaltungen z u  veranlassen 

und allenfalls notwendige Anträge an das zuständi ge Kollegial-

. , 

- - , 
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organ zu stellen ." 
Kommentar: Erst diese F ormulierung legitimiert den Instituts

vorstand (Dienststel lenleiter ) zu Kontrollmaßnahmen . 

22. § 33 Abs. 1 letzter Satz kein Einwand . 

23. Grundsätzl iche Bemerkung zu den § 33 Abs. 4 und 5: Die 

Einsetzung von Gastprofessoren gemäß Abs . 4 erscheint wissen

schaftspolitisch nicht abwegig, aber in der gegenständlichen 

F orm nicht impl ementierbar . Vor allem fehlen F estlegung von 

Zweck und Pflichten . In j edem Fall wäre der Kreis der in F rage 
kommenden Kandidaten dadurch zu erweitern, daß in Abs. 1 des 

Paragraphen das Wort "anderen" ( gemeint ist F akul tät, Universität) 

zu streichen ist . 
Änderungsvorsch l äge : 
Abs. 4 :  "ln Einzelfällen können Gastprofessoren auch vom Bundes

minister für Wissenschaft und F orschung für mindestens ein 

und höchstens vier Semester bestellt werden. Das Einvernehmen 

mit einer eins�h l ägigen Fakultät ( Universität ) ist herzustellen . 

Rechte und Pfl ichten des Gastprofessors werden in einem Sonder

vertrag festgelegt . Mit der Bestellung ist der Gastprofessor 

einer bestimmten F akultät ( Universität) zuzuordnen. Abs. 2 
ist anzuwenden . " 

Der " Gastprofessor" gemäß § 33 Abs. 5 muß in der vorgeschlage

nen F orm abgelehnt werden , wofür folgende Gründe maß geblich 

sind: 

Ähnlich wie § 2 3  Abs. 3 ein von uns vehement abgelehnter Ver

such Oienst- und Besoldungsrecht unter Umgehung von Verhandlun

gen mit den Organisationen der Standesvertretung über das Organi

sationsrecht zu regeln. Wir bedauern dies umso mehr , da wir 

sowohl dem I nstitut des Gastprofessors, aber auch des "Pro

fessors auf Zeit" sowie der Einführung einer P robezeit für 

ordentliche U niversitätsprofessoren offen geg enüber stehen . 

Aufgrund des ungeschickten Vorg ehens des Bundesministeriums 

für Wissenschaft und F orschung sind wir jedoch g ezwung en die-

sen Absatz ebenso wie die Änderungen in § 23 Abs. 1 lit . b Zl 

abzulehnen . 

11/SN-264/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)8 von 29

www.parlament.gv.at



- 8 -

24. kein Kommentar . 

25. § 34 ist vor dem letzten Sat z zu ergän zen: "die Ernennung 

z um Honorarprofessor hat sinngemäß nach den Anforderungen einer 

Habilitation zu  erfolgen ." 
Kommentar: H onorarprofessoren erlangen R echte , die einem Habili

tierten vol lkommen entsprechen und sol lten dies nur bei ent 

sprechendem Qualifikationsnachweis erreichen , da ansonsten 

die Habilitation gefordert oder in Erwägung gezogen werden 

könnte . 

26. § 35 Abs. 1 kein Einwand . 

27. § 35 Abs. 2 kein Einwand . 

28. § 35 Abs. 4: Der Absatz ist wie folgt zu  verändern bzw . 

zu  ergänzen " (Veifassungsbestimmung ) " :  I m  ersten Satz ist der 

Begriff " F akultät (der nicht in Fakultäten gegliederten Uni

versität ) "  dur�� den - Begriff "Kol legialorgan" zu  ersetz en! 

Kommentar: Es muß möglich sein, s�th auch über interdisz ipli

näre F ächer z u  habilitieren ; der Bezug auf die F ak ul tät etc. 

enthielt die Gefahr , daß dies infol ge "Unz uständig keit" ver

hindert wird . Dementsprechend sind interuniversitäre (inter

fakultäre ) Zentren aufzuwerten . 

I m  vorletzten Satz ist nach Universitätsassistenten ein zufügen 

"wissenschaftliche Mitarbeiter" . Der letzte Satz hat z u  lauten : 

"§ 2 6  Abs . 3 ,  4 und 5 gelten sinngemäß. " 

29. § 36 Abs. 1 kein Kommentar . 

30. § 36 Abs. 1 letzter Satz kein Einwand. 

31 . § 36 Abs. 3 lit. c: Der Halbsatz "die wissenschaftliche 

Beherrschung des H abilitationsfaches und" ist z u  streichen. 

Kommentar : Angesichts der Ausdifferenz ierung der F achgebiete 

und der F orderung nach breitem Überblickswissen k ann wissen

schaftliche Beherrschung sich nur auf die Methoden bez iehen, 

was in F olge lit . a redundant ist. Die F ähig keit z ur F örderung 
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schließ t Kenntnisse im gesamten Fachbereich e I n. Der zweite 

Absatz von lit. c hat zu lauten: "Es sind zwei von einander 
unabhängige Gutachten von zwei der Kommission angehörenden 

habilitierten U niversitäts lehrern einzuholen ; eines der Gut 

achten kann j edoch auch von einem anderen in- oder ausländischen 

Wissenschafter eingeholt werden. Die sonstigen wissenschaft 
lichen Arbeiten sind zu berücksichtigen. Dem Habilitationswer-

ber steht es frei I • • •  " ( Rest wie bisher). 

K ommentar: Der Assist entenverband begrüßt die Einsicht , daß 

die in § 3 6  Abs. 7 , vorletzter Satz, hervorgehobene wissen

schaftliche Tätigkeit im Ausland für die Qualifikation eines 

Bewerbers Gewicht hat,weist aber erstens darauf hin, daß die 

N ennung dieses K riteriums an der betreffenden S telle unsyste

matisch ist und darüber hinaus nur dienstrechtliche R elevanz 

besitzt, aber für die F rage der Beherrschung eines F aches und 

dessen methodische Durchdringung unmaß geblich ist. 

32. § 36 Ab s. 4: i'l m d r i t te n Ab s c h n i t t des Hab i li tat ion s ver
fahrens sinddi�- didaktischen F ähigkeiten des Bewerbers zu 

beurteilen. Zu diesem Zweck können zwei S tellungnahmen von 

Mit gliedern der Kommission herangezogen werden; kann der Be

werber keine für eine Beurteilung ... " (Text wie bisher ) .  

Kommentar: Erstens können Gutachten zu didaktischen F ähigkeiten 
wohl nur von ausgewiesenen Fachleuten abgegeben werden , die 
aber in der Regel der Kommission nicht angehören werden. 
Zweitens erfolg t  durch die nunmehrige F ormulierung keine Ein
schränkung des K reises der Beweismittel. 

33. § 36 Abs. 5 lautet: " Der vierte Abschnitt besteht aus eInem 

einleitenden Vortrag des Habilitationswerbers und ausgehend 

vom Gegenstand der Habilitationsschrift ein Gespräch über das 

HabilitationsfacA. F ür die Beurteilung sind weniger die Einzel

kenntnisse des Bewerbers entscheidend , als die methodische 

Beherrschung und wissenschaftliche Durchdringung des H abili

t ationsfaches. Alle Mit glieder der Habilitationskommission 

haben dem Vortrag und Gespräch beizuwohnen , j edoch macht die 

Abwesenheit einzelner Mit glieder den vierten Abschnit t  nicht 
I 
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ungültig . Vortrag und Gespräch sind öffentlich ; § 24 Abs. 6 
des Allgemeinen Hochschul- Studiengesetzes gilt sinngemäß. An 

der Diskussion dürfen sich neben den M itgl iedern der Habilita

tionskommission Univers itätslehrer , M itarbeiter im Lehrbetrieb, 

sonstige Mitarbeiter im  w issenschaftlichen Betrieb sowie ordent

liche Hörer der betreffenden F achrichtung , auf Beschluß der 

Habilitat ionskommiss ion auch Absolventen der betreffenden F ach

richtung beteiligen . "  

K ommentar: Erstens stellt eIn Kolloquium eine unnöti ge Verschär

fung des Verfahrens dar . Zweitens kann in der ursprünglich 

vorgesehenen F orm die Z wecksetzung einer von der H abilitations

schrift , und damit dem eigentlichen Forschungsschwerpunkt des 

Bewerbers ausgehenden , E rörterung des Habilitationsfaches nicht 

Rechnung getragen werden. Die Umreihung der S ätze folgt dem 

S inn der Aussagen besser als vorher. 

34. § 36 Abs. 7: Dieser w ird um die Z e i len 12  bis 1 6  zwischen 
"wobei überdies ... . . .  zu berücksichtigen sind" gestrichen. 

K ommentar: Die �rläuterung zu diesem Vorschlag findet sich 

bei Punkt 31 .  An dieser Stelle j edoch sind zusätzliche Krite

rien der Beurteilung , die vorher nicht genannt worden sind , 

fehl am P latz. 

35. § 37 Abs. 1 kein E inwand . 

36. § 37 Ab s. 2 lau t e t :  "R ich t e t s ich die B er u fun g des B ewe r b e r s 

gegen die Abweisung wegen negativer Beurteilung einer im zweiten , 

dritten oder vierten Abschnitt des Habilitationsverfahrens 

zu prüfenden Leistung , so ist das Habilitationsverfahren von 
einer besonderen Habilitationskommission neu durchzuführen, 

wobei nur ab j enem Abschnitt neu durchzuführen ist, der Gegen

stand der negativen Beurteilung war. Die besondere H abilita

tionskommission ist vom obersten Kollegialorgan nach Maßgabe 

von § 35 Abs. 4 einzusetzen. Die Mitglieder der K ommission 

werden vom obersten K ollegialorgan aufgrund von V orschlägen 

der K urien der Bundeshochschullehrerkonferenz für die Vertre-

ter der Universitätsprofessoren und der in § 63 Abs . 1 lit. b 

genannten Personengruppe sowie von der Österreichischen H och-
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schülerschaft für die Vertreter der Studierenden bestellt." 

Weiterer Text Wle bisher. 

"( Verfassungsbestimmung ) § 26 Abs. 4 ist sinngemäß anzuwenden ." 

Kommentar : Oie Akademie der Wissenschaften ist von der Zusammen

setzung her kein geeignetes Drgan, um Angehörige verschiedener 

K urien namhaft zu machen. Sollte es nicht im R ahmen dieses 

Gesetzes zu einer Einführung der Bundeshochschull ehrerkonfe

renz kommen, so wären Vertreter der P rofessoren von der Akademie 

der Wissenschaften vorzuschlagen, Vertreter der Personen ge-

mäß § 63 usw. von der Bundeskonferenz des wissenschaftlichen 

Personals. Oie Verfassungsbestimmung ist entsprechend dem frü

heren Vorschlag nachgebildet und damit wesentlich vereinfacht . 

Der vorliegende E ntwurf trifft keine R egelung für den F all, 

daß sich die Berufung sowohl gegen Verfahrensmängel als auch 

gegen materielle F ehlentscheidung richtet! 

37. Gegen § 37 Abs. 3 besteht kein Einwa�d. 

38. § 38 Abs. �-lit. a: Kommentar : E s  fällt auf, daß im Zusammen

hang mit der Personengruppe Bundeslehrer und Vertragslehrer 

der an früherer Stelle des U O G  verwendete Begriff "U nterrichts

befugnis"oder auch "Unterric�tsa0ftrag"nicht mehr aufscheint. 

Dieser wäre daher an geeigneter Stelle zu streichen. 

39. § 38 Abs. 2 zwe iter Satz: �ie Universitätseinrichtung und 

deren Leiter sind vor E rstellung des Besetzungsvorschlages 
zu hören." 
Kommentar : Auch den Kurien, die in die I nstitutskonferenz einge
bunden sind, muß Ge�enheit zu einer Stellungnahme gegeben 
werden. 

40. Kein Kommentar zu § 38 Abs. 3 ,  E ntfall des zweiten Satzes. 

41. § 38 n e uer Abs. 8: "Der Bundesminister fOr W issenschaft 
und F orschung kann unter Wahrung der Zielsetzungen gemäß § 1 
U niversitäts- Organisationsgesetz die Zahl der g emäß Abs. 4 
zu erteilenden nicht remunerierten Lehraufträge ... " (weiterer 
Text wie bisher) . 
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42. § 39 Abs. 2 kein E inwand . 

43. § 40 Abs. 2: N ach  dem Doppelpunkt erster Satz ist einzufügen: 

"diese hat vor der Antragstellung die Univers i tätsei nrichtung 

der die betreffende P lanstelle zugewiesen ist , sowi e  deren 
Leiter anzuhören . "  

44. Zu der Streichung der Absätze 4 und 5 von § 40 kein Einwand . 

45. § 41 Abs. 2: E s  ist am Ende des Absatzes folgender Satz 

einz0füg�n : " F ür d ie weitere Behandlung der dienstlichen O b 

liegenheiten g i lt das Beamtendienstrechtsgesetz." 

K ommentar: Das Universitäts- Organisationsgesetz i st elne H and

habe auch für nicht j uristisch geschulte Personen und sollte 

daher so benutzerfreundlich wie möglich sein! 

46. § 42 Abs. 1 b is 3 kein E inwand . 

47. Gegen den h�nzugefügten Satz § 42 Abs. 4 kein Einwand. 

48. § 43 lautet: " F ach lich qualifizierten Personen können zur 

Abhaltung bestimmter L ehrveranstaltu�gen remunerierte L ehrauf

träge auf bestimmte Zeit ertei lt werden . D ie Ertei lung erfolgt

auf Antrag des zuständigen Kollegialorgans durch den Bundes

minister für W issenschaft und Forschung unter Wahrung des § 1 

Universitäts-Organisationsgesetz ." Weiterer Text wie bisher. 

K ommentar: Erstens werden bestimmte Lektoren erst zu U niversi 

tätslehrern, indem sie einen Lehrauftrag erh a lten , sodaß ein 

allgemeinerer Begri ff zu wäh len ist als Universitätslehrer. 

Zweitens sind schon an früherer Stelle Unterrichtsaufträge 

nicht mehr genannt worden und müssen daher konsequenterweise 

auch an dieser Ste l le gestrichen werden. Drittens ist eine  

Vergabe von Lehraufträgen davon ab hän gig , daß die a l l geme i nen 

Z ielsetzungen der U niversitätsorganisation erfül lt werden , 

was durch den entsprechenden Zusatz ein gebrach t  wird. 

49. § 44 Abs. 2 zwe it e r  Sat z hat zu lauten: "V or der Antrag 

steilung sind die Universitätseinrich tung der die Planste l le 
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zugew IOesen lOst sOWIe deren Leiter zu hören." W eiterer Text , 

wie bisher . 

50. § 45 zweiter Absatz zweiter Satz muß lauten : "Vor der Antrag

steilung sind die Universitätseinrichtung der die Planstelle 

zugewiesen ist , sowie deren Leiter zu hören ." Weiterer Text 

wie bisher . 

51. § 49 Ab s. 2 1 i t. b: 0 er B e g r i f f "U nt er r ich t s a u  f t r ä g e" ist 

in Anbetracht des früher Gesagten auch hier zu streichen. 

52. § 51 Abs. 2 lit. f: Oer Begrif f  "lnstitutspersonar ist nicht 

ganz klar. 

Neu 52. a) § 53 Z 1 ist zu ergänzen um lit. g: Die Erstattung 

von Vorschlägen gemäß § 49 Abs . 2 Z b. 

53 . Zu den Änderungen in § 64 Abs. 3 lit. w kein Kommenta r. 

54. Zu § 64 Abs. 3 lit. x kein Einwand . 

55. § 73 Abs. 3 lit. r Kommentar: Es ist nicht ganz einsichtig 

und auch etwas inkonsequent/wenn Kontrollinsta nzen nicht durch

gängig alle Universitätseinrichtungen betre f f en/sondern nur 

auf manchen Stufen installiert werden . 

56. § 83 Abs. 2 kein Einwand .  

57. § 83 Abs. 3 die Hinzufügung kein Einwand . 

58. § 86 Abs. 1 kein Einwand . 

59. § 93 a: Kommenta r: Erstens sollten sich auch Fakultäten 

unmittelbar an  Zentren beteiligen können . Zweitens bringt  die 

Unterscheidung von zwei Typen (forschungsintensive sowie for

schungs- und lehrintensive) P aritätsprobleme im Zusammenhang 

mit der Mitbestimmung mit sich. Drittens fehlt ein k larer Hin 

weis darauf , wer j eweils Errichter eines Zentrums ist. 
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Absatz 5 hat zu lauten: "Dem Kuratorium gehören a n: 

a )  Rektoren (wie bisher) 

b) j e  ein ( e) Vertreter ( in) der Ordentlichen oder Außerordent 

lichen Universitätsprofessoren ( innen) der a m  Z entrum betei

ligten Universitäten . 
(c) W Ie bisher) 

(d) W Ie bisher) 

e) j e  ein ( e) Vertreter ( in) der Dienststellenausschüsse bzw . 

entsprechende Vertrauensleute. 

f) der Leiter des Zentrums sowie der Verwaltungsleiter des 

Zentrums als ständige Auskunftspersonen ."  

Absatz 5 letzter Absatz erster Satz im Wort"Personengruppen" 

ist der Wortteil"Gruppen" wegen begrifflicher I nkorrektheit 

zu streichen. 

Absatz 7 letzter Absatz erster Satz muß sinngemäß heißen: "Die 

Z ahl der in lit. d und e genannten Vertreter beträgt j eweils 

die H älfte der dem Zentrum angehörenden Vertreter von Univer

sitätsprofessoren ." Und weiter"die Entsendung der Vertreter 

gemäß lit . d erfolgt aufgrund von Wahlversammlungen an  den 

entsendenden Universitäten, D ie Vertreter gemäß lit. e werden 

in einer Wahlversammlung gewählt , die vom Leiter des Zentrums 

einberufen und geleitet wird." I n  diesem Zusammenha ng ist im 

§ 19 Abs. 3 unter den a ufgezählten Agenden die Einberufung 

und Durchführung von W ahlen zwecks Entsendung in interuniver

sitäre Zentrumskollegien aufzunehmen! § 93 a Abs. 7 letzter 

Absatz ist schließlich zu ergänzen um folgende KlarsteIlung: 

"0 i e Abt eil u n g s I ei t e r s i n d j en er G r u p p e z u zur e c h n e n, der sie 

a ngehören. " 

Kommentar: Durch die vorgeschlagenen Veränderungen wird die 

Entsendung entsprechend den Verhältnissen der entsenderden 

Organe besser geregelt und eindeutige Zure�hnungen erreicht. 

60. § 95 erster Absatz sechste Zeile ist einzufügen n a ch "Ent

w ic klung von Uni vers i täten'�"interuni versi täre Zentren." 0 er B e

griff �ach internationa len Sta ndards" ist zu ersetzen durch 
mittels einschlägiger Verf ahren. 

Kommentar: Auch universitäre Zentren sollen dieser Form der 

Überprüfung unterworfen sein. Wesentlicher erscheint jedoch, 

. , 

,t:ii';"�".:'''ji�!>�''''���'';'�'-'';"''':';''.'-�'';:''''''''';;''':.i:'';;:-'�'c� .. :""",,:, .. :j.<" _ . .... "'''"'�'ME;.'''''�c·J,.Xt.�''''''''+�.;;..'!-,;.;.;·_.� ". __ �'i,i.. ... : .. ,.·:.;i:.��.;.:._;> ...... ��;.._"':�",:..:,;.:.i .. � ...... ;oI\�i> .. ;,.�'tJ 
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daß der Begriff  �nternationa le Standard�unklar ist, daß  es 

aber durcha us Verf ahren zur Leistungskontrolle gibt, die einer 

entsprechenden Ada ptierung bedürfen . I nsgesa mt erscheint die 

Bezeichnung �eistungsbeguta chtunifmißverständlich: sie tri f ft 

nämlich nur dann die Absicht korrekt, wenn lediglich das  Ergebnis 

der T ätigkeit zu beguta chten ist . Es gilt nic ht , wenn das  Er

gebnis im Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln beguta chtet 

werden soll ; in diesem F a lle bietet sich die Bezeichnung a ls 

"Effizienzüberprü f ung" an. 

61 . § 1 06 Abs. 1 und 2: Kommentar: D ie Einric htung der Bundes

konferenz bleibt nur dann a u frecht wenn keine Bundeshochschul

lehrerkonferenz f ür beide K urien eingeführt wird . I n  j edem 

Fall ist Abs . 2 zu modifizieren . Der zweite Satz von Abs. 2 

muß la uten : "Diese Vertreter sind von einer V ersammlung der 

Vertreter der in F akultäten und Senaten gena nnten Personen

gruppen gemäß § 50 Abs . 3 lit. b an der j eweiligen U niversität 

bzw . Hochschule künstlerischer Richtung für eine F unktionsperi

ode von zwei J ahren zu wählen . Diese W ahlversa mmlu ng ist vom 

Vorsitzenden der U niversitätswahlkommissionen einzuberufen 

und zu leiten . F ür j edes Mitglied ist ein Ersa tzmitglied zu 

wählen, das im F alle der zeitweiligen Verhinderung des Mit

glieds das Mitglied in der Bundeskonferenz vertritt und das 

im F alle des da uernden Ausscheidens des Mitglieds a n  dessen 

Stelle a ls Mitglied in die Bundeskonferenz na c hr ü c kt . 

§ 16 Abs . 9 gilt f ür Mitglieder des P räsidiu ms sinngemäß� 

62. § 1 06 Abs. 4 kein Kommentar . 

63. § 1 06 Abs. 5 kein Kommentar . 

64. Zu § 1 06a: Es ist schon vor geraumer Zeit und noch vor 

der Aufnahme der Arbeit an der UOG-Novelle ein Komprorniß zwi

schen Professorenverband und Assistentenverband ausverhandelt 

worden, der eine " Neutralisierung" der Rektorenkonferenz vor

sah, wenn es zur Einsetzung einer Bundesprofessorenkonferenz 

kommen sollte. Dieser Komprorniß hätte die Beiziehung von Ver

tretern der anderen Kurien bzw. der beiden Bundeskonferenzen 

in die, mit dieser Vorgangsweise in eine "Universitätenkon

ferenz" umgewandelte Rektorenkonferenz bedeutet. 

I : 
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Ferner steht in  diesem Zusammenha ng auch die unter Pun k t  8 

oben urgierte Ausweitung des passiven W ah lrechts zur De

batte . 

Nur am  R ande sei vermerkt , daß unter den gegebenen Umständen 

auch die sonstigen Bediensteten konsequenter weise Anspruch 

auf elne eigene Bundeskonferenz erheben könnten . 

D ie im Entwurf vorgeschlagenen Regelungen der § 106 , 106a und 

107 sind j edenf alls im L icht der obigen Ausführungen unkazep

tabel und in dieser Situa tion w ird ein konsensfäh i ger Ausweg 

nur darin gesehen, den nachfolgenden Vorschla g  einzubringen: 

Dcr XVI. Abschnitt lallleL: 

"Un ive rsiUils- und Ruchsehu) knn[c rcnz 

§ 106. (1) Zum Zweck uer KoonIlnation und UntersLüLz\lug der T;:il.igkeit der 

Vertreter in deli akademiscllen Kollegialorgallen wird eine Universiläls- und 

Hochschu lkonf e renz im folgenden kurz Uni ve rs lLä tskonf e i'enz gen3.ulll, 

gehildet. Thre Rechlsfähigkeit. r.i.<:hlet sich nrtch § 2 Alls. 2 lil. a uud c. 

( 2 )  Der UniversitätskoT/ferenz gehör'en all: 

(a) je eill Verlreter der Uuiversiläts- ulld lIochscllulprofessoren jeder 

Universität und Hochschule kÜllstlerischer Richtung 

(b) je ein Vertreter der in § SO Alls. 3 lil. u genallnlen Per"Sllllengruppen 

jeder Universität uIId Hochschule künstlerischer Richtung 

(c) je ein Vertreter eier Sludien�nden jeder UtLiven';jt.ät. 11 11 cl Hochschule 

künstlerischer Richt.ung 

(d) zwei Vertreter der sonsUgp.lI ßediellslelen 

Die unter (a) genannten Mitglieder sind von einer Versammlung Iier 

Universi tiits- uzw. HochschulprofessoreIl der jeweiligen Universität hzw. 

Hochschule künstlerischer Ri chtuug für eine funkliorisperiode VOll zwei Jabrell 

ZII wälden. Die unler (11) genatmLell MiLglieder' sind VOll p.iner vom 

Vor'sitzenden der Wahlkonlmissioll (§ 19 Aus. 4) einzuberufenden 11[1(1 zu 

le.ilem1ell Versammlullg der Mitglieder des fakultätskolleg.itnlls gemäß § 63 

Aus. lit. b aller fakultäteIl (Mitglieder des Univer'sitätskolleg iums gemäß 

§ 71) Abs. 1 lit. e, [IIIIII g) der' jeweiligeIl Ulliversilät. lJ2w� "ochsclllllr� 

klinst.1erischer Richtullg alls ihrer Mitte für eiTle Funkliollsperiude VOll zwei 

J::\hren zu wählell. Die uIIlet· (c) gellallnt.p.n Milglieder sind vom zuständigen 

Organ der geselzlichen Vertretutlg der Studierenden an der jeweiligen 

Uni versi tät bzw. Hochsellule küns t le rische r Richt.uTlg [Ur eine 

fUllktionsperiode von zwei JahrP'1I zu entsenden. Die llTller (d) gen3.lIl1ten 

Mitglieder sind vum ZeTllrrt]�usscltllß der sOlIstigeIl ßedietlstelell nir' eirw 

fUlIktiunsperiude vun zwei JahreIl zu entsenden. 

Fiir jedes Mi tglied ist ein En;atzmlLgli ed zu wählen hl.w. zu enlsetH!p'II, drts 
1m Falle der zeitweiligen Verhinderung des Mitgliedes das MitgLied in der 
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I1n.ivend lälskoTlferellz vert.ritt. lIud 

des Milgliedes all dessen Stelle 

das Ül F'a 11 e des daue rwlen Allssehe j delis 

als Mitglied in die UII i. ve rsi lät.skou[er eil? 

Tliichriickt.. Rektoren. F'rae(Pro)rekLoreu. Dekiifle uTld 

AUleillJllgsleiler all HochschuleIl kiinsLlerischer 

Prae(Pro)c1ekalle 

RichLulIg ulIII 

SOl...' i f� 

SLeJlvertn�ler diirf ell der UIIIVl-'tsil.ät.skoT!feteIl2 nicht. iillgeiliirell. FUr die 

Mitglieder der Uldversj_t.iiLskunferellz gilt. § 16 Alls. '3 sÜllIgem;iß. 

(3 ) Die lJlIiversiLil.skllllferf-'IIZ wi-ihlt. einen Vorsilzellden und his zu fiülf 
Stellver-treLer für eille F'unkt.jollsperiude vun zwei Jahren. Sie beschließt 

ferner eitle Geschäftsordnung. die eier Genehmigung des Bundesministers für 

Wissellschaft ulld F(H"sdllmg hedarf. § 15 Ahs. 1 his 8, 10 und 1 1  g e lten 

sinngemäß. § 15 Abs. 7 ist dabie su anzuwenden, daß hüchsl.ells zehn 

Kommissiun gleichzeitig eiIlgerichLeL werden dürren. 

(4) Der UniversHäLskonferenz obliegt neben den in Abs.l genaIlnten 

Aufgaben die Er'stellllllg von Gut.achteu und die Erst.attullg von Vorschlägen 

iiber alle Gegenst.ände des Universitäts- und Hochschulwesens; hiezu zählen 

auch d"ie AlIgeJegeTilteiLell der KtllJsLhochschulen um! der Akaclemi_e der bildenden 

Kiinst.e. Ihr oblil-'gt ferner die Beratung und Er-stattullg von GutacllLen über 

die jetljgen GegetlSUilldl�, eI ie vom BWHlesmirüst.er fiir Wissenscl!rlft um! 

Furschllllg uezeidmet werden. ENtwürfe von Gesetzen und VerordnungeTl einer 

Zentralstelle des ßurldes, die Allgelegenhei.t.en des Universi Uil.s- IIwl 
HochschIlIwesens --lInmittelb<ir heriihrell, sind der UniversJtiitskollferenz zur 

Erst.attung e i.Tlp.s GlIl.acht.ells irllll!dlaih allgemes�etlr�r Fr·ist. 

Schließlich obliegt der UlliversiLätskunferenz die Beratung -eier 

der Faklll Uitskollegj.en, der Akaclemiscllen Senale 

UniversiLätskollegien in AUsühung ihrer Funktion." 

7.1I/.ld.e i LI!II. 

Mitglieder 

urul de r-

BegrülIduIIg: D,1S legil.ime Rr�c:ht der (JlI.iversiUiLs- um! T/oc!Jsc!IlI}pro[essvrell 
auf eil/e II1I.eres::;ellsvertrelung soll lIielll ",'ie im Vorschlag ries 
RUllf!esministers [ür Wissl1nscha[t ulId Forschullg vorgesehell durch die 

EinriclltuIJ& eiTler Bundespro[essorenkol1ferenz, sondern durch Allfliisl1l1g der 

derzei t bestehenden Bw/(!esklJllferenz des wisseTJsch1.fL lichell und 

küns tl e ri seilen Pe rSOI7:-I 1 S um! Erric17tulI& einer Universi Uitskc1l1ferellz 

ct-reic:ht werde1l, .in der alle Grupp/ni der lllliversiUiLsallgelliirigell vertrel.ell 

sinr/. W,:ihreTlf! die F:irlrichlllug eiller ßllTuJespro[c!jsorenkrw[erenz und die 

gleichzei tige neibeh,1Hlmg der ßundeskonfcrenz des wlsseT/sch;;Jttl lehen und 

künstlerischen Persona.ls mehrere Nachteile lJ;jtte (Verstärkung' der Tendenz 

zur ""ei thi 11 k ri Lisif�rU!11 lJIul bp.klag teu GrllppenuIJiversi liit; zus,'if.z 1 i elter 

Verw.J 1 LlJlIgs;wfw,1.ud; zus/i lz 1 iche Kosten VOll mi nr/es tells 3.5 Mi 11 ionen 

Schilling jiiilrlich; in clp.r VergalJgenheit zu Tilge getretclle Ineffizienz), 

hätte die F.inrichtung der l!uiversiUiLskonfenmz zu den gen.1.1mten 

Nachtei I eil komplemenUire Vurteile (SUirkung der gesamt I 111 i versi tä"rell 

Verantw'ortung gegfmü[mr der Vertretung Vl1 Gruppeninterp.ssellj Wflltrullg cler 

PariUitp.lIj keill zl/s:itz]idJer t'erwaltu1Igsal1[w'1.lIdj I/ur gerillge HelH·kflsle,,). 
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Die W:1.hl der Hitglieder e,cm;:iß Alls. 2 11 t. II aus dem Kreis der 

"H.iUeJIJr.lUvertrel.(·�r" in deli FaklJlUitskollegiell soll siclterst.elJen, dß.ß 
d.iese Nil.glieder an ihlen jewp.iJ ige1/ Universit..'ile/l h?t..'. lIuel7sc/mlf!/1 in rias 
IlItiversi Uire gescheiten eillgp.lww]eu sind. 

6S. § 107 Abs. Jaulel: 

"(1) Die Rektull:'n dp.r Url.lversitäten uml der i\kademie der bildeTldf�!I KÜ1Iste 

sowie die RektlnclI der' KllIIsthuclt:::cltulell versammelI) s.ic:1t wellir,slells p'jllH1;ll in 
jedem StwEeHjahr zur' gemeinsamen Beratung. Dp.r· VursitzelllJe der 

Rekl.olellkonfen�tlz ist fiir' clip. Oaller VOll zwei St.lldienjahren ZII wii l tl en . § 16 
Alls. 9 gilL sinngemäß. D.ie Rechtsfähigkeit dp.r Rektorenkonfereflz richtet 

sich nach § 2 Aus. 2 l.iL. a lind c." 

Begründung: Die r,lls;lehe, clß.ß nur mehr die Rekluren selbst., lliellt aber ihre 

Stellvertreter, Mi tglieder der RektnrenkvlI[erellz silld, hH.t zwei 

weselltliche 'lorteile (Sp.lIklJllg der Kosten; die Nicht.-Abwesenheit des 

Stellvet"tr eters des Rektors ist für die ßp.sorgullg der um[allgreic!tPTI 

laufenden Gesch.:ifte df!s Rf!ktl1rs förderlich). 
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11. Z um Allg e me inen Ho chs chulstud i e n g e s e t z: 

1. § 17 Abs . 7: K ommentar : Der vorliegende Vorschla g  ist z w ar 

den Intentionen nach nicht unbrauchbar , j edoch viel zu  weit

gehend. Erfa hrungsgemäß streuen die Vorkenntnisse der Studie

renden jeweils derart stark , daß Angaben über den durchschnitt

l ichen Z eitaufw and bestenfalls geeignet sind, d a s  Arbeitsklima 

in  den Lehrveranstaltungen selbst zu belasten . 

2. § 18 Abs. 9: Kommentar: Wenn im Entwurf v on "Zuschüssen 

des a nderen R echtsträgers" gesprochen w ird, so ist da durch 

n i cht gewährleistet , daß es zu  beträchtlichen K ostenüberwäl

zungen a uf den Bund kommen kann . D ie Regelung der finanz iellen 

Gestion muß verbindlichen Cha rakter haben. 

3. K ein  E i  n_w a n  d . 

4. In § 26 Abs�_ 4 ist " . . . bei Bedarf auf Antra g  des P räses 

der P rüfungskommission . . .  � ersatzlos zu streichen! 

K ommenta r: Es kommt immer w ieder vor , daß d i e  monokra t ischen 

Präsides i hre Position da zu benutzen, mit  ihrer Vorschla gs
politik "Sanktionen " und " Gratifikationen" im H inblick auf 

i hre persönli che Eirischätzung von w issenscha ftl icher Qualifi

kati on a uszudrücken; das w ird durch die vorgeschlagene Verän

derung unterbunden. 

5. D ie R egelung des vorgeschlagenen § 40a erschei nen in  der 

vorliegenden F orm noch nicht ausgereift. N ach Einschätzung 

des Ass istentenverbandes überw iegen dabei  derzeit d i e  R isiken 

die V orteile. 

Es wird a ngeregt , die gesamte Materie der a ußeruniversitären 

w issenschaftlichen F orschungs- und Bildungseinrichtungen in 

einem eigenen Bundesgesetz zu regeln. 

11/SN-264/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)20 von 29

www.parlament.gv.at



- 20 -

111. Z um Bun d e s g e s et z  übe r die Abg e lt un g  vo n le hr- un d Prü-

fun g st ät i g k e it e n :  

Komment ar: Es ist bedauerlich und wäre nur billig gewesen, 
im Zuge dieser N ovelle a uch die Ausdehnung der Bezugsberecht i

gung von P rü fungsgeld a uf die Vertragsassistenten vorzunehmen ; 

diese Gruppe leistet j a  den sonstigen Universitätslehrern 

glei chwert i ge Arbeit. 
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IV. Zum Kunsthochschulorganisationsgesetz: 

Der Österr . Assistentenverband begrüß t grundsät z l ich j ede Ver

besserung der Drganisa t ionsvorschriften von K unsthochschulen; 

d arüberhinaus wird a ber dringendst eine prinz ip ielle N eurege

lung des gesamten Organisa t ionsrechtes ( K H O G  und K H O) gefor

dert . In diesem Zusammenhang wird auf d ie diesbez ügliche I ni

t i a t ive des Ass istentenverbandes vom 29 . 9 . 19 89 m i t  e inem Mo

t ivenbericht und einer Punktuat ion der wesent l i chsten Änderungs

bereiche ( siehe 8ei lage) verwiesen. 

Stellungnahme zum gegenständlichen N ovellierungsvorsch lag 

1) Grundsät z liches 

- d ie E rweiterung der Tei lrechtsfähigkeit  auf K la ssen und H och

schulbibliotheken wird begrüßt 

- die Möglichkeit der eigenverantwort lichen Abh a ltung, besser: 
Leitung von L ehrveranst a ltungen ( siehe § 3 8  K HStG) wird unter 

der zwingenden Vor�usset zung der Verhandlung und L ösung der 

geha ltsrecht lichen Situation begrüß t; wei ters sollte ln j e

dem F a ll d ie " auf d ie L ehrveranst a ltung bez ogene und durch 

sie begrenzte L e�rbefugnis" ( in Ana logie z u  den Entwürfen 

des U O G  und des AOG) festgeschrieben und die Art der 8etrau

ung mit  e igenverantwort lichen L ehrveranst a ltungen geklärt 

werden . 

- die Kont i gent ierung von L ehraufträgen erschei nt a llenfa l ls 

für W ahl- und F reifächer denkbar , da an  Kunsthochschulen 

der überwiegende Antei l  der Pflicht lehrveranst a ltungen und 

der Betreuung der Studierenden in den Meisterkl assen derzeit  

mangels a usreichender P lanstellen durch L ehra ufträge- a bge

deckt wird 

- bezüglich der Gastprofessoren entsprechen die vorgeschla genen 

Regelungen in keiner Weise den in sie gesetzten Erw a rtungen 

und auch nicht der seitens des BMWF in der Öffentlichkeit 

dargestellten Möglichkeit eines "Professors a uf Zeit" . Eine 

Verbesserung erscheint ausschließlich die studien- und organi

s a tionsrechtliche Gleichstellung von klassenleitenden G ast 

professoren mit den ordent lichen Hochschulprofessoren. 
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F olgende F orderungen werden erhoben: 

• e x akte legist ische D i f ferenzierung in Bezug auf Bestellung 

( Berufung) , Aufgaben und P f lichten zw ischen: 

* " erwe i ternden" G a stprofessoren ( Erweiterung des L ehran

gebotes) 

* "klassen- und lehrka nzelleitenden" Gastprofessoren 
• Sch a f fung von tatsächl ichen , zeit lich begrenzt en P la n�tellen 

für "P rofessoren auf Zeit" ( befristete P lanstellen für 
klassen - und l ehrkanzelleitende Gastprofessoren) 

• f a lls die Schaf fung von befristeten P la nstellen derzei t  

nicht möglich i st , w ird für klassen- und lehrkanzelle iten

de G a stprofessoren e i ne Regelung durch Sonderverträge ( in 

Ana logie zu den V orschlägen des Assistentenverbandes be

tre f fend den Bereich " Gastprofe�soren" im  U O G) vorgeschla

gen 

- die V erlängerung der F risten bei Berufungsverfahren zur Be

setzung der P la nstelle eines ordent lichen Hochschulprofessors 

wird begrüß t 

- ebenso begrüß� w i rd die Zusammenarbei t  mit  anderen R echts

trägern im Bereich der H 9chschulkurse und - lehrgänge 

- gefordert w ird d i e  V erankerung der Bundeskonferenz des wissen

scha f t l ichen und künst lerischen Persona ls der Österrei ch ischen 

Universitäten und K unsthochschulen auch im K H OG ( a ls dem für 

Kunsthochschulen zuständigem Organisa t ionsrecht) gemäß den 

Regelungen im U O G  

2) Stellungnahme i m  D et a i l  

- �u_§_9 _A�s� � �i!f�r_3 

es sollte lauten : 

" Hochschulassist enten : S ie stehen in einem der H ochschule 

zugeordenten D ienstverhältnis zum Bund und sind m i t  der M i t 

arbe i t  in  einer K lasse (§ 33) oder einem Inst i tut (§ 35) 

bei der Erfüllung der dort anfallenden Aufgaben betraut. 

S ie haben das R echt zur Benützung von Einrichtungen der H och

schule ( personel le und sachliche Ausstat tung) für w issenschaf t 

liche , k ünst lerisch-wi ssenschaftliche und künst lerische Ar

bei ten. Wenn s ie zur verantwort lichen Mitwirkung bei  L ehr

veranstaltungen herangezogen oder mit  der Lei tung best i mmter 
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Lehrveranstaltungen betraut werden, besitzen sie eine auf 
diese Mitwirkung bzw. diese Lehrveranstaltung bezogene und 

durch sie begrenzte Lehrbefugnis." 

- �u_§_9_AEs� � �i!f�r_5_u�d_§_1� �b�._5_e�s!e� �atz 
es sollte gemäß den grundsätzlichen Bemerkungen eine völlig 

neue Textierung vorgenommen werden 

- zu § 12 Abs. 5 zweiter bis fünfter Satz ------------ ------ --
es sollte lauten: 

"Die Bestimmungen des § 11 Abs. 2 lit. a Z 3 und 4 SOWle 

lit. b und c sind sinngemäß anzuwenden." Der gesamte weitere 

Text ist ersatzlos zu streichen. 

- �u_§_2� lit. j 

es sollte lauten: 

"j ) die Bestellung von Gastprofessoren gemäß ... ("erweit�rnden" 

Gastprofessoren) und die Erstattung ... " 

- - - . 
�\,,':�riS:tq���;·.i4!r·��' ... �*",��� :4s:J:}'·f"-<:·c�,·�.ibt?�·'S· '''�tfb �.�r:'���14J�t, ·-� .... s��;4��������l0��r�,::-�\C��.��" · '.I, ;.��- .� .. 
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V .  Z u m A k a d em i e o r g a n i s at i o n s g e s et z : 

D er Öste r r . Assistentenv e rband nimmt zur vor l i egenden N ov e l 
l i e rung des AOG wi e folgt Ste l lung und e r l aubt sich dar über 

h inaus folgendes anzume rken : 

1 )  Grundsätzl ich e Ste l lungnahme 

* Unge acht et de r i n - de r N ov e l l e  vorgese h enen Ände rungen des 

AO G bl e ibt a ls Z i e l v orste l lung na c h  wi e vor e ine we itestge 

h ende Annä h e r ung de r O rganisationsvorsch rlften - de r  Akadem i e  

d e r  bi ldenden K ünste a n  das U O G  beste h en .  

* W e iters w i rd d i e  V er a nke rung de r Bundeskont e r enz des wissen

sch a ftl ich en und künst l e r isch en P ersona ls an  öst e r r elch isch en 
Uni v e rsitä t en und Kunsthochschulen auch im AO G ( al s  dem zu

stä ndige n O rganisati onsrecht) gemäß U O G  ge forde rt . 

* Anste l l e  " Abhaltung v on Lehr v eransta ltungen" sol lte  gern . 

§ 3 8  K H StG gene r e l l  d e r  Begr i f f  " L e itung v on Lehr v e r a nstal 

tungen" v e rwe ndet w e rden . ' ( O ies betr i f ft nicht den Meiste r 

schulunte r r icht sonde rn nur die ausgewi esenen P f l ichtl e h r v e ran

sta ltungen) ( D i esbezügl ich zu ändern sind: § 7 Z if . 2 l it .  a :  

a) , § 7 Z i f . 2 l it .  c: aa l und § 21) 

* Grundsätzl ich sol lte d i e  F ührung e Ine r 2 .  Stimme ( §  29 ( 1 »  

nur be i Stimmübe rtragung , abe r  ke inesfal ls be i Dopp e l funk

tion zul ässig s e in ( §  3 1  ( 3 »  

2) Ste l lungnahme 1m Deta i l  

* � .!6_ (.! ) 
O i e F ormul i e rung: . . .  "auf  bestimmte Z e it" sol lt e  gemäß 

U O G  mit der  Dauer  der Beste l lung (1 - 10 Semest e r) f est

g e l egt we rden . 

* � .!6_ (�) 
1 st im H i n b l ick auf  d i e  Bestimmungen des K H StG ( Studi e n -

kommission- Stud i e n p l a n) e rsatzlos zu stre iche n .  

: I 
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* � �ß _ ( .!) 

1 st aus Gleichheitsgründen 1m Verweis auf die §§ 52 ( 1 ) 
und 1 4  (9) AO G abzulehnen. 

* � !8_ ( 3) 

Vorschlag zur Tex t ä nderung :  2 .  Sat z : Das Akademieko l l egium 

hat unter besonderer Berücksicht igung der F a c hr ichtung 

des Habi l itat ionswerbers ei ne Habi litat ionskommission ei n 

zuset zen , die die Lehrbefugnis als Hochschuldoze n t  ver

leiht. 

* � !9_(�) 
Die F rag� der Regelung der Gutachter im 3 . Absch n i t t  des 

Hab i lverfahrens ( Prüfung der didakt ischen F äh igke iten) 

ist n icht durchdacht . Die F rage der Beurtei lung der didak

t ischen F ähigkeiten ist sowohl im Fal le des V or l iegens 

ausreichender U nterlagen , als auch bei der 8eurtei lung 

durch ei ne L ehrveranstal tung gleich zu rege l n .  ( Gutachten 

- Gutachter) 

* § �7 _ ( 3) 

Die F ormul ierung " K lasse " entspricht n icht dem AO G und 

ist durch "Meisterschule" zu erset zen . 

* � �1_ (� )  
1 st unter Verweis auf § 29 ( 1 ) AOG aus Gründen u n z u lässiger 
St tmmenkummul ierung abzulehnen. 

;� 

* .. . � �3_ UJ 
2. Sat z :  S ie dienen der wissenschaft l ichen ( künst l erisch

wissenschaft l ichen) Lehre und Forschung , sowei t  d i ese i n  

den Aufgabenbereich der Akademie gehören und vertreten 

ei n w issenschaftl iches ( künst lerisch-wissen schaft l iches) 
F ach i n  sei nem . . . 

* � �6_ (�)  
Statt des ei ngeschränkten Begriffes "Sekretar iatstät ig-

k e i t "  sol lte der Begriff " Verwaltungstä t i gke it e n" v erw e n 
det werden . 
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BEILAGE 

K H O G  - R E F ORM  

E ine I n i t i a t ive des Österrei c h isc hen Ass istentenverbandes 

1 .  Besc hluß des Präsi d i ums des Österre i c h isc hen Ass istenten

verbandes in seiner Sitzung vom 29 . 9 . 19 8 9 : 

"Das Präsi d i um des Österre i c h isc hen Assistentenverbandes 

fordert mit  N a c h dru ck , eine grundlegende E rneuerung des 

K unst hoc h �c h ul- Organisa t ionsgesetzes und der K unst hoc hsc h ul 

ordnun-g i m  Sinne des U O G  i n  Angr i f f  z u  nehmen . "  

2 .  Mät ivenberi c ht 

Das K uns t hoc  h s c h u 1 -0 r g a n i s_a t ion s g e set z ( K H O  G ,  B G B L .  N r .  54 

a us 19 70) und  d ie K unst hochsc h ulordnung (K H O , BGBL.  N r. 70 

a us 19 71) stellen d ie derzeit ältesten Orga nisa t i onsvor

sc hri ften der Österrei c h ischen Universitäten und  K unst hoc h 

sc h ulen d ar ;  Die bei den na hezu 20 J a h re a lten Geset ze  be

st immen - d ie Organisa t ion u Q d  d ie Stru k t ur von 5 der 6 Ö S�Er 

rei c h ischen K unst ho� hschulen ; d ie _ Aka de� ie der bildenden 

K ünste in W ien bes�tzt eln elgenes Organisa t ionsgesetz 

( AGG ,  BG8 L . N r .  25 a us 19 8 8) . _ 

Das Spektrum der K unst hochsc h ulen war in d er f ast 2 J a hr 

zeh �ten d a uernden Gült igkeit des Organisa t ionsrechtes einem 

steten W a �del unterworfen , der in den angesproc h enen Gesetzen 

ni c h t  oder nur in unzurei c hender Weise Ber ü cks i c ht igung 

f indet : 

a usgehend  von einer Veränderung des K unstverständnisses 

f anden neue R ic h t un gen E ingang in d ie K unst hoc hs c h ulen , 

W le z . B .  d ie B�rei c he V isuelle Med iengest alt u ng ,  F ilm

und V id eotec hn i � , experimentelles Gest a lten , C ompu ter

graph ik . 

- der gesamte w issensc h a ftl i c he Berei c h  w urde  d ur c h  d ie 

Sc h a ff ung von neuen Lehrkanzeln und I nst i t u ten wesentli c h  

erweitert und  deckt teilweise Berei c he a b , d ie a n  den 
Österre i c h isc hen Universitäten in der glei c h en Stu d ien -

- ri c ht ung ni c h t  exist ieren. Als ein Bei sp iel d a für sei 

die Lehrk a nzel für Gesc h i c hte und T heorie der Arc h itekt ur 

an  der Hoc hsc h ule für angewandte K unst in  W ien genannt ; 

) 
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e i ne ähnl i c he Einr i cht ung fehl t an den A r c hi tekt u r faku l 

täten der Uni versi täten Österrei chs .  
- du r c h  den enormen F ortschr itt in der Bea r b e i t u ng und Tech

nol ogie der Mat er ial ien wu rde die gesamte pra x isbezogene 
L ehre au f eine neue Basis gestel lt . D ie Arbeit  in  den 

Werkstätten , die künst lerische , prakt is che aber a u ch tech

nisch-wissenschaft l i che Aspekte mit j ewe i ls unterschied

l i cher Gewi cht ung je nach Art der Werkstätte bes i t� t , 

stel l t  einen unverzi cht baren Bestandtei l der Lehre - an 

K unsthochschu len dar . D ie Werkstät te als E inr i cht ung an 

K unsthochschu l en ist al lerdjngs im derzei t igen - O r gan isa-

t ionsrecht - im  Gegensatz zum wesent l i ch j üngeren K u rrst 

hochschu l - S t udiengesetz { K HS tG , BGBL . N r .  18 7 a u s  1983) 
wo die Werkstät tenarbei t in § 2 0  angef ührt wi rd - ni cht 

vorhanden . 

Aus d iesen Gründen , die �eineswegs Anspr u ch au f Vol l ständ i g 

keit erheben , erschei�t eine gr undlegende Erneuer ung des 

O rga� i sat �onsrec htes der K unsthochschu len i m  S inne des- U O G  

a l s  u nabdingbar � 

3 .  P un* t uat ion der wesent l i chsten Änder ungsberei che 

- Gr u ndsätze und A u fgaben der K unsthochsch u l en sind - derzeit  

nu r im  K H S t G  form u l iert �nd sol l ten auch  i m  O rganisat ibns
recht verankert  sein . 

die Wahl und die F unkt ionsper iode des R ektors sow ie seine 
Vert ret ung sol l te den Regel ungen an Uni vers i t ä t en ent 

sprec hen . 

- die Lehrka-nzeln sind entsprechend ihrer -F u nkt ion als künst 

ler is�h-wissenschaft l i che und � issensc ha f t l i c he S t u� ien
und F orschungseinr i cht ungen neu zu def inieren ( derzeit  

sind Lehrkanzern gemäß _ der K unsthochschu l ordnung § 14 

Abs . 2 etwas abwertend als " , . ,  K lassen, d i e  die U nter 

weisung in  einem anderen Fach in seinem gan�en Umfang " , " 

beze i c h net) . 
- die Werkstät ten sind als S t udieneinr i cht u n g  entsprechend 

zu fixieren. 

- Leist u ngsanreize für sog . " Mittel bauan geh6 r i ge "  sol l ten 

- ." . .  ioss SUt . .: 

! -

11/SN-264/ME XVII. GP - Stellungnahme (gescanntes Original)28 von 29

www.parlament.gv.at



• 

• 

- 3 -

in das Organisationsrecht Eingang f inden: 

• Hab i l itationsmögl ichkeit ( im A O G  vorhanden ! )  
• P l anstel len für ao . Professoren i m  Sinne des U O G  

• Übernahme von Leistungsf unktionen für I nstitute gemäß 

K H O G  

- die Z usammensetz ung der Kol legial organe sol l te an die 
Regel ungen an Universitäten m it F a k u l tätsgl iederung ange

paßt werden, 

A uch diese Punktuation erhebt keineswegs den An�pr 8ch der 

Vol lständigkeit , weitere i�teressante P un k te wären die 

Stel l ung des ßektora�sdirektors sowie die B udgethoheit . 

4.  Vorqangsweise 

Der Österreichische Assistentenverband fordert nochmals 

im S inne des Beschl usses aus dem Präsid i u m  v om 29 . 9 . 19 89 . . 
� ie Neuregel ung �es Organi �ationsrechtes der K �nsthoch

sch u l en u nd schlägt .hiez -u die Bildung einer A rbeJtsgruppe 

unter Beizieh ung al ler -betrof fe�en Hochschu l en u nd der dort 

- vertretenen Gruppen vor. 
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